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MEDIATIONSVERTRAG

zwischen

(Partei 1)

und

(Partei 2)

sowie

betreffend folgenden Konflikt:

Wir vereinbaren für das Mediationsverfahren was folgt:

1. Die Parteien wirken in guten Treuen an der Mediation mit. Die Mediation ist freiwillig und kann jederzeit beendet werden. Die Verantwortung dafür, ob eine Lösung erzielt wird, liegt bei den Parteien. Die Parteien entscheiden selbstverantwortlich über das Verhandlungsergebnis.

2. Der/die MediatorIn ist für die Parteien betreffend den Konflikt mit dem Ziel der Befriedung vermittelnd tätig. Der/die MediatorIn hat keine Entscheidungskompetenz für die Parteien.

3. Der/die MediatorIn ist neutral und von den Parteien unabhängig. Er/sie wird die Parteien von sich aus über Umstände, die in den Augen einer Partei Zweifel an seiner Unabhängigkeit und Neutralität aufkommen lassen könnten, informieren. Der/die MediatorIn wird auch nach Beendigung dieser Mediation für die Parteien betreffend den Konflikt in keiner Form ohne Zustimmung der Parteien tätig sein.

4. Die Parteien vereinbaren, für die Dauer der Mediation allenfalls hängige Verfahren zu sistieren und die dafür notwendigen Schritte zu unternehmen. Zudem werden sie während der Mediation keine neuen Verfahren einleiten. Sollten aufgrund dieser Verpflichtungen Verjährungen eintreten, verzichten sie während der Dauer der Mediation sowie während drei Monaten nach deren Beendigung auf die entsprechenden Verjährungseinreden. Sollten für die Wahrung von Fristen Verfahren eingeleitet werden müssen, sind diese gleichzeitig zu sistieren. Für die Wahrung von Fristen sind ausschliesslich die Parteien verantwortlich; der/die MediatorIn hat diesbezüglich keinerlei Beratungsfunktion.


5. Die Parteien behandeln sämtliche Informationen, welche sie im Rahmen oder im Zusammenhang mit dieser Mediation erhalten, sowie den Inhalt der Mediationsgespräche und eines allfälligen Vergleichs vertraulich.

6. Der/die MediatorIn verpflichtet sich zur Verschwiegenheit betreffend das ganze Mediationsverfahren. Sofern dem/der MediatorIn ein gesetzliches Zeugnisverweigerungsrecht zusteht (z.B. AnwaltsmediatorInnen oder MediatorInnen in Scheidungsverfahren), wird er/sie ohne schriftliche Zustimmung beider Parteien nicht als Zeuge in einem allfälligen Verfahren betreffend den Konflikt aussagen, wobei es selbst bei Vorliegen einer solchen Zustimmung in seinem/ihrem alleinigen Ermessen liegt, als Zeuge auszusagen oder nicht. Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit und, gegebenenfalls, zur Zeugnisverweigerung bleibt ungeachtet der Beendigung des Vertrages bestehen.


7. Die Kosten der werden von beiden Parteien je zur Hälfte übernommen. Diese bezahlen dem/der MediatorIn unabhängig vom Ausgang der Mediation das vereinbarte Honorar von CHF xxx.- pro Stunde. Als Aufwand verrechnet werden nebst den Mediationssitzungen auch die Vorbereitungszeit, allfällige telefonische Vor- und Zwischenbesprechungen sowie Reisezeit etc. Zudem sind dem/der MediatorIn die üblichen Auslagen (für Telefone, Telefax, Porti, Kopien, Reisen usw.) zu ersetzen. Die eigenen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Mediation tragen die Parteien selbst.


8. Dieser Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft und ist auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Die Mediation ist beendigt, wenn

· die Parteien sich über den Konflikt einigen und dies in einem Vergleichsvertrag oder durch ein Protokoll des/der MediatorIn schriftlich festgehalten wird;

· eine Partei anlässlich einer gemeinsamen Sitzung die Mediation nicht mehr weiterführen will und an dieser Absicht auch nach Abschluss der Sitzung festhält;

· der/die MediatorIn die Weiterführung der Mediation nicht als sinnvoll erachtet und nach einer Abschlussbesprechung mit den Parteien an dieser Ansicht festhält.

.................................................. den ..............................................
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